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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Verfassung 

der Nordei bischen Ev.-Luth. Kirche 
und des Pröpstegesetzes 
vorn 21. '.\Jovember 1990 

Die Synode hat unter Beachtung von Art. 69 Abs. 3 der Ver
fassung der Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche vom 12. Juni 1976 
das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 
Die Verfassung wird wie folgt geändert: 
1. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2 a eingefügt:

„Artikel 2 a 
Die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche ist 

durch die Taufe in Jesus Christus gegeben. Diese Gemeinschaft 
gilt es, im Leben der Kirche wirksam und erfahrbar werden zu 
lassen." 

2. Art. 14 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
,,(4) Der Kirchenvorstand vertritt die Kirchengemeinde

in allen Angelegenheiten. Im Rechtsverkehr handelt er

durch seinen Vorsitzenden und ein weiteres \1itglied als 
gesetzlicher Vertreter der Kirchengemeinde. Ist der Vorsit
zende 1·erhindert, handeln dcsSl'n Stelln·rtrt'tL'r und ein 
wcitl'n', Mitglic·d. FrkLirungl'n, durch diL' die l<irchcngc
rnc>inde 1·erpflichtct wc-rdcn soll, bedürfvn der Schriftform 
und sind mit dem Kirchensiegel zu versehen." 

3. Art. 33 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
,,(2) Der Kirchenkreisvorstand vertritt den Kirchenkreis

in allen Angelegenheiten. Im Rechtsverkehr handelt er
durch seinen Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied als
gesetzlicher Vertreter des Kirchenkreises. Ist der Vorsitzen
de verhindert, handeln dessen Stellvertreter und ein wei
teres Mitglied. Erklärungen, durch die der Kirchenkreis
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform und
sind mit dem Kirchensiegel zu versehen."

4. Art. 41 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
„Durch Kirchengesetz kann geregelt werden, daß der

Propst des Kirchenkreisbezirkes Mitte des Kirchenkreises
Alt-Hamburg aus der Mitte der Hauptpastoren zu wählen
ist"
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5. Art. 56 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Der Verband wird durch den Verbandsausschuß in
allen Angelegenheiten vertreten. Im Rechtsverkehr
handelt er durch seinen Vorsitzenden und ein weiteres
Mitglied als gesetzlicher Vertreter des Verbandes. Ist der
Vorsitzende verhindert, handeln dessen Stellvertreter und
ein weiteres Mitglied. Erklärungen, durch die der Verband
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform und
sind mit dem Kirchensiegel zu versehen."

6. Art. 78 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Im Rechtsverkehr handelt die Kirchenleitung durch
ihren Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied als gesetzli
che Vertreterin der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri
schen Kirche. Ist der Vorsitzende verhindert, handeln einer
der Stellvertreter und ein weiteres Mitglied. Erklärungen,
durch die die Nordelbische Kirrlw verpflichtet werden
soll, bedürfen der Schriftform und sind mit dem Kirchen
siegel zu versehen."

7. Art. 84 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:

,,Ist ein Bischof verhindert, an einer Sitzung der Kirchen
leitung teilzunehmen, nimmt sein ständiger Stellvertreter
mit Stimmrecht an der Sitzung teil."

8. Art. 101 Abs. 1 wird ,vie folgt ergänzt:

„Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die Einzelheiten
der Wahlen zum Theologischen Beirat durch Rechtsver
ordnung zu bestimmen."

9. Art. 117 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

,, (3) Die Mitglieder der kirchlichen Gerichte werden von
einem Richterwahlausschuß gewählt, der aus sieben Mit
gliedern besteht. Die Synode wählt aus ihrer Mitte fünf
Mitglieder sowie je ein Mitglied aus der Kirchenleitung
und dem Nordelbischen Kirchenamt. Das Nähere wird
durch Kirchengesetz geregelt; hierdurch kann bestimmt
werden, daß einzelne Mitglieder kirchlicher Gerichte nicht
vom Richterwahlausschuß gewählt werden."

10. Nach Art. 118 ist folgender Art. 118 a einzufügen:

„Artikel 118 a 

Die kirchlichen Ordnungen dienen der Verwirklichung 
des Auftrags der Kirche. Hierzu gehört die Gemeinschaft 
von Frauen und Männern in der Kirche. Soweit kirchliche 
Ordnungen noch nicht die weibliche und männliche 
Sprachform verwenden, richten sie sich wie die Bestim
mungen der Verfassung in gleicher Weise an Männer und 
Frauen." 

Artikel II 

Das Pröpstegesetz wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige § 1 wird § 1 Abs. 1. 

2. Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

,,(2) Der Propst des Kirchenkreisbezirkes Mitte des Kir
chenkreises Alt-Hamburg soll aus der Mitte der Hauptpa
storen gewählt werden."

Artikel III 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 21. November 1990 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

KL-Nr. 757 / 90 

Kiel, den 21. November 1990 

Die Kirchenleitung 

Pr of. D r. Wil c k e ns 

Bischof und Vorsitzender 

Kirchengesetz 
über den Richterwahlausschuß 

vom 21. November 1990 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§1

(1) Der Richterwahlausschuß nach Artikel 117 Abs. 3 de1
Verfassung besteht aus sieben Mitgliedern. 

(2) Die Synode wählt die Mitglieder des Richterwahlaus
schusses, von denen vier Mitglieder die Befähigung zum Rich
teramt haben sollen. Für die aus der Kirchenleitung und dem 
Nordelbischen Kirchenamt zu wählenden Mitglieder hat die 
Kirchenleitung ein Vorschlagsrecht. 

§2

(1) Unverzüglich nach der Wahl des Richterwahlausschus
ses beruft dessen ältestes Mitglied den Richterwahlausschuß 
ein und leitet die Sitzung bis zur Wahl des oder der Vorsitzen
den und des oder der stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Richterwahlausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzen
den oder seine Vorsitzende und seinen stellvertretenden Vor
sitzenden oder seine stellvertretende Vorsitzende. 

(2) Für die Arbeit des Richterwahlausschusses gilt die Ge
schäftsordnung der Synode entsprechend. 

(3) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses sind zur Ver
schwiegenheit über die ihnen durch ihre Tatigkeit bekannt ge
wordenen persönlichen Verhältnisse der Vorgeschlagenen 
sowie über die hierzu im Richterwahlausschuß erfolgten Erör
terungen und über die Abstimmungen verpflichtet. 

§3

Dieses Kirchengesetz tritt am 21. November 1990 in Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 21. November 1990 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

KL-Nr. 755 / 90 

Kiel, den 21. November 1990 

Die Kirchenleitung 

P r o f .  Dr. W i l ckens  

Bischof und Vorsitzender 
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Kirchengesetz 
über die Stellvertretung im Bischofsamt 

des oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung 
vom 21. November 1990 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1

Der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Kirchenleitung 
kann im Einzelfall oder auf Dauer Aufgaben als Sprengelbi
schof oder Sprengelbischöfin nach Art. 91 und 92 Verfassung 
auf den ständigen Stellvertreter oder die ständige Stellvertre
terin delegieren. Die Einzelheiten sind zwischen den Beteilig
ten schriftlich festzulegen. 

§2

Der ständige Stellvertreter oder die ständige Stellvertreterin 
des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung 
erhält für die Dauer der Amtszeit des Vorsitzenden oder der 
Vorsitzenden der Kirchenleitung eine Dienstaufwandsent
schädigung. Ihm oder ihr kann zur Entlastung ein Pastor oder 
eine Pastorin zugeordnet werden. 

§3

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 21. November 1990 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

KL-Nr. 758 / 90 

Kiel, den 21. November 1990 
Die Kirchenleitung 

P r of. D r. W i l ck e n s 
Bischof und Vorsitzender 

Sechstes Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

vom 21. November 1990 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

Das Kirchenbesoldungsgesetz in der Fassung vom 30. Januar 
1989 (GVOBl. S. :l6), geändert durch das Kirchengesetz vom 
19. fanuar J 990 (GVOBI. S. 80), ,vird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet „Öffentlich-rechtliche Diensther-.
ren".

b) In Absatz 1 Satz 1 ,verden

aa) die Worte „Bei der Festsetzung des Besoldungs
dienstalters ist" gestrichen und

bb) die Worte „Dienst bei öffrntlich-rechtlichen Dienst
herren im Sinne Yon § 29 Bundesbesoldungsgesetz" 
ersetzt durch die Worte „ist Dienst bei öffentlich
rechtlichen Dienstherren im Sinne des Bundesbesol
dungsrechts". 

c) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Vordienstzeit" ersetzt
durch , Dienstzeiten".

d) ln Absatz 2 werden die Worte „bei der Festsetzung des
Besoldungsdienstalters" gestrichen.

2. In§ 7 wird folgender Absatz 9 angefügt:

,,(9) Bei der Verminderung des Ortszuschlages in den
Fällen der Absätze 2, 3 und 5 bis 7 ist auch dann vom Tabel
lensatz des Ortszuschlages auszugehen, wenn dem Besol
dungsempfänger wegen Teil- oder Teilzeitbeschäftigung
nur ein entsprechender Bruchteil der Dienstbezüge
zusteht."

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet „Ausnahmeregelungen".

b) In Absatz 1 werden 

aa) die Worte„ und kann die Anstellung ohne Erhalt des 
bisherigen finanziellen Besitzstandes nicht sicher
gestellt werden" gestrichen und 

bb) die Worte „kann die Kirchenleitung" ersetzt durch 
die Worte „kann die Kirchenleitung zum Erhalt des 
bisherigen finanziellen Besitzstandes". 

c) ln Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.

d) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

,,(2) Die Kirchenleitung kann in besonderen Einzelfäl
len mit Zustimmung des Vorsitzenden des Hauptaus
schusses sowie seines Stellvertreters und, sofern es sich
um Pastoren handelt, des Vorsitzenden der Pastorenver
tretung oder, sofern es sich um Kirchenbeamte handelt,
des Vorsitzenden des Kirchenbeamtenausschusses
weitere Ausnahmeregelungen bei der Anwendung der
Vorschriften des Besoldungs- und Versorgungsrechts
treffen."

4. Die Anlage 1 (Besoldungsordnung A) wird wie folgt geän
dert:

a) In Besoldungsgruppe A 7 erhält die Fußnote 1 folgende
Fassung:

,,1) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 8 bis A 12";

b) in Besoldungsgruppe A 8 werden

aa) bei der Amtsbezeichnung „Kantor und Organist B"
der Fußnotenhinweis 
., 1)" durch den Fußnotenhinweis „2)'' ersetzt, 

bb) die folgende neue Fußnote 2 angefügt: 
„2) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 9 bis 
A 12"; 

c) in Besoldungsgrnppe A 9 werden

aa) bei der Amtsbezeichnung „Kantor und Organist B"
der Fußnotenhinweis 
,,l)" durch den Fußnotenhinweis „2)" ersetzt, 

bb) die folgende neue Fußnote 2 angefügt: 
„2) Soweit nicht in Besoldungsgruppen A 10 bis 
A 12"; 

d) in Besoldungsgruppe A 10 werden

aa) bei der Amtsbezeichnung „Kantor und Organist B"
der Fußnotenhinweis 
,, 1 )" durch den Fußnotenhinweis „5)" ersetzt, 

bb) die folgende neue Fulsnote 5 angefügt: 
„5) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11 oder 
A 12''; 

e) in Besoldungsgruppe A l1 werden

aa) bei der Amtsbezeichnung „Kantor und Organist B"
der Fußnotenhinweis ,,4)" angefügt, 

bb) die folgende neue Fußnote 4 angefügt: 
,,4) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 12 "; 
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f) in ßesoldungsgrnppe A 12 werden
n,,ch den vVorten , K;111tor und Or:-::misl Ac. , (b, \ · d 1,· 

\\'nrtc „K,rntm c1nd Organist B 1k1,·1" cing,,fügt;

g) in Besoldungsgruppe A 13 Fubnut1c 4 l3uchst. c
und
in Besoldungsgnippe A 14 Fußnote 3 Buchst. c ,,·ird
jeweils nach den Worten „als Leiter des Ausbildungs
/Cnlrums Breklum dl'S Predigl'r- und Studiensernin,irs"
m lw",md,1rl'n Lc·tl,'n di,, Funkl1"n,b,·/l'ichnun:-: .. ,1ls
LL·ilcr des Di,ü,,,111,,c:h-Thc(llogi,,·)wn Ausbildung,;cn
trnms Rickling" eingefügt.

Artikel II 
Gleichstellung der Frau in der Rechtssprache 

1. !n ci 2 1\bs. ! d(•, Kirclwnlwc,old11ngsgc•,d/t'S wird tolgc•nd,·r
S,lt; 2 angeJügt:

„Dabei gelten die im Bundesbesoldungsrecht verwendeten
mi'innlichen Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen
Sprachform".

2. Das '\Jordclbisl'lw KirLhenc1mt ll"ird bL\H1ftr,1gt, den \\',,rt
laut des Kirclll'nbc·,,1ldungsgeset,L'' einschlicl�lich rk1· llv
suldung5ordnungen unter vVJ.hrung des H.echtskl,1rhL'it�
und des Rechtssicherheitsgebots in geschlechtergerechter
Sprnche neu zu fassen und zu veröffentlichen.

Artikel ITT 
lnkrafttrdcn 

Dieses KirchL'ngesctz tritt J.rn 1. DeZt,rnbcr 1990 in Kr,1ft 

Das \·orstehende, \"On der Svnode am 21, >Jovember 1990 be
schlossene Kirchengc>Setz wird hiermit \·erkündet. 

Kl-\:r. s:n / 90 

Kiel, dc•n 21. Nn\'emher 1 <Jll() 
DiL· KirchL'nkitung 

l'rut Dr. Wilcl--:L•n, 
Bi�chof und Vorsitzender 

.. Vierte Verordnung 
zur Anderung der Rechtsverordnung 

über den Erholung�urlaub der Pastoren und 
Kirchenbeamten 

vom 12. :\"ovember 1990 

Die Kirchenleitung hat aufgrund des§ 74 in \erbindung mit 
§ 123 Abs, l des Pforrergesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschtrnds in der f'as�ung dl'r Bc
k,rn1it111c1chung \'om -1. 1\rnl 1 <l'-ill (CVOBI. c, 1:-->=ii und des� 1 :c 

des Kirch,·ngt'sl'tz,·s zur Fr,l;,1nzung dt·s K1r, h, 11be,1rntcngc•
setzes der \ereinigten E\.-Luth. Kirche De\ltschlands \·om
24. Januar 1982 (GVOBI. S, 311, ge:indert durch :'l.rt. II des Kir
chengesetzes vom 28. Januc1r 1 CJ89 (GVOBL S, 3-ll, die folgende 
Rechts,·er,)rdnung erlassen: 

SI 

Die [--'.echbYernrdnung ubcr den Erholung,urLwb der Pasto
ren und Kirchenbeamten Yorn 11. April ]91:,J iGVOBl. S. 120), 
zuletzt geändert durch die \ ·erordnung vorn 1l1, Januar 1989 
(GVQBi, S. 2"'i), v.'ird wie folgt geändert: 

§2

Die RechtS\'E'rordnung tritt mit Wirkung ,·om 1. Januar 1991 
in Kraft. 

KL-1\;r. tQC, 90 

Kiel, den 1.\ \:(1n•mlwr ]'J')il 
1 )1t· l"irc"hl'nlcitung 
Dr, \\ ilcke ns 

Bischof und Vorsitzender 

Bekanntmachungen 

G,:,sch;iftsordnung für die Kirchenleitung der Nordelbi
schcn Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Kiel, den 9. November ]990 

Nachstehend wird die Geschäftsordnung für die Kirchenlei
tung der Nord elbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche \'Om 
8. Oktober 1990 veröffentlicht. Die Geschäftsordnung für die
Vorläufige Kirchenleitung der Nordelbischen Ev.-luth. Kirche
vom -l. Januar J 977 (GVOBI. S. 31) wird mit sofortiger Wirkung
aulser Kraft gesetzt.

KL-Nr. 730/90 

Im Auftrage der Kirchenleitung 
Pe t ra Thobaben 

Referentin 

Cesc h;i ftsord 111mg 
für die Kirchenleitung der 

Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
vom 8. Oktober 1990 

Die Kirchenleitung hat sich nach Artikel 120 der Verfassung 
der Nordelbischen E,;,-Luth. Kirche vom 12. Juni 1976 in der 
F,1sstmg vom 21. :\"ovember 1989 folgende Geschäftsordnung 
gegeben: 

§ 1

Sitzungen der Kirchenleitung 

(1) Die Kirchenleitung faßt ihre Beschlüsse in Sitzungen.
Ausnahmsweise kann der Vorsitzende oder die Vorsitzende 
eine schriftliche Abstimmung herbeiführen. Widerspricht ein 
Mitglied der schriftlichen Beschlußfassung, so ist eine außer
ordentliche Sitzung einzubemfen mier dit' HP;;chlußfassung 
der nächsten Sitzung vorzubehalten. 
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(21 Kann eine Ent,;cheidung nicht ohne Schaden für die 
S,Klw bis /ll r  n;ichs t,•n c;1t/u ng Jufgescl1\,l,c·n udl't· ,rn f  schri !l
lichl'tn Wege 1 1,,rL,eigl'lührt ,verden, �u k,mn der uder die \ur
sitzende sie treffen und dJs  "Jordelbische Kirchenc,nlt a 1mei
sen, d1e Entscheidung sofort durchzuiührcn . Der oder die \·, ,r
si l/endc sull siLh n ,ich \Iöglichkc i t  111 i t  dL'll  Stclh ,'r\retl'rn und 
Stell\·ertreterinnen hierüber verständ igen. Die Mitgl ieder der 
Kirchenleitung sind über die Entscheidung unYerzüglich zu 
bL'lldc hrichti,�,•n. Die Lntsdwi,i ung isl  ,7\ l t  d ie  T1gesordnun1; 
der nachsten Sitzung der Kirchenleitung 1u setzen. 

(3) Die Kirchenleitung kann aus ihrer Mi tte Ausschüsse
bi ld L'n .  inslw,, ,nderc ,·inen !',.>r-.tm,1 l,1 1  isschu U und t·1 n,.-n 
Rechtsausschuß. ln l:.mzelfallen kann d ie Kirchenleitung 
diesen Ausschüs5en die Entscheidung übertragen. In diesen 
F:i l lt·n h,1 l  dn Ausc,chu{� ',l'im• lkschlüss(' ei nstimmig / ll 
tassc·n, ,rndc'rcn talls i�t die Sache zur  Lnhcheidung der Kir
chenleitung n1rzu legen 

Geschäfü,\·erteilung 

Die Kifc'henlci lung kann anh;w d  d es CL'Schii fh\·,,rtcilu 1\gs
planc, des 1\un:!dbisd1cn Kirchenanltc, bestimmen, da!; Kir
chenleitungsmitglieder für einzelne Geschäftsbereiche .-\n
sprechpartner und Aföprechparnerinnen in der Kirchenlei
tu n;-; ,md . Die l)l•1errwn lt'n oder Dezcrm·ntmm·n s( > l l t·n d i ,',L' 
Mitglieder in geeigneter Weise über alle für ihre Arbeit bedeut
samen Angelegenheiten ,mf dem laufenden halten. 

Vertretung des oder der Vorsitzenden 

Dc·r odt'r d i L· Vorsit;L•mk der 1--.:irclwnlL'ltung 1\· 1 rd ,·on ch·m 
ersten oder z,\·ei ten Stelh·ertreter oder ihrer Stel lvertreterin 
vertreten. Sind sowohl der od er die Vorsitzende als auch die 
Stcll\·L·rtrc·ll'Y ,1der Stl'lll'crtretL-rinnl'n \'t• rhindert. S\l vertritt 
jc•weib d ,b dt'm Lebeno,i l ter nach ,-iltestl' tlwolog1oche Mitglied 
der Kirchenleltung den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. 

§ --!

Büro d er Kirchenleit1mg 

( l  I l),b ßL1 rc, der l<irchenlei tung wird durch ei 1wn Rdcn•,1-
ten uder eine Rderentin gdeitet. 

(2 i  Dem Referenten oder der Referentin der Kirchenlei tu 11g  
,,bl ic•c: t  d ie  l.rn fcndL' \ LTwaltun.c; d er f<.1 r,h,·nleitung .  

( 31 Der Referent oder d ie Referentin nimmt an den Sitzun
gen des Nordelbischen Kirche1�amtes mit beratender Stimme 
tei l . r 1· llLkr ,1L· h,i t  d ,·n \7or�it/,·nden oder d ie Vor,il/L'lldl' ,.l l'r 
Kirchenleitung zu intormieren. 

§ 5
Vorbereitung der Sitzung 

( 1 )  Der oder d ie Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest und 
bereitet mit dem Referenten oder der Referentin der Kirchen
leitung die Sitzung vor. Der oder die Vorsitzende kann in der 
Tagesordnung Punkte vorsehen, d ie voraussichtlich keiner 
Aussprache bedürfen. Jedes Mitglied der Kirchenleitung kann 
Punkte zur Tagesordnung anmelden . Die Kirchenleitung kann 
die Tagesordnu ng in ihrer Sitzung ändern. 

(2) Die Dezernenten oder die Dezernentinnen melden die
Angelegenheiten ihres Dezernats, die einer Beschlußfassung 
der Kirchenleitung bedü rfen, für die Tagesordnung bei d1:m 
Referenten oder der Referentin der Kirchenleitung an. Für d i l' 
Tagesordnungspunkte ist, sofern sich nicht aus der Natur d l· r  
Sache etwas anderes ergibt, in der Regel eine schriftlic lw 
Vorlage durch die Dezernen ten oder Dezernentinnen zu er� tl' l -

!en. Diese muß einen Beschlut:\·orschlJg, eine kurze Begrün
dung und cmL'll r-lim\·ci-. ,111 f 1:higlich,. ·  fi;1 ,, n/ivlk· Ausv\ iikun
gt· n  enthalten.

i ' ) Zu den Si tzungen ist so rechtze1tig einzuladen, daß Ein
Lidung und T,1gcsor,1 nung , ich sp/i k', lt·ns zum Wol'ht·l1L'm7c  
,·ur dem 51 tLungstage in den  H,md1:n der Mitglieder bdi:1den. 
Vcmagen und Entwürfe soLlen dem Einladungsschreiben bei
gefügt wcr,1en.  Sp,iter eingl'lit·nde Vorlagen kt"innen nur mi t  
/'..1,timnHm[: ckr 5it1ungstci l 11 ehmcr und Sitzungsteilnehme
rinnen behandelt \\·erden . 

(--! l  Milgliedn, die \"crhindert sind ,in den SitztmgL'n tt ilzu
nchmen, b,'nachrichllgcn da� lE1ru d e·r l<irchcn lt·1tung su trüh
zeitig, d aß ihre Vertreter oder Vertreterinnen noch eingeladen 
\\'erden können. 

§ 6
Beschl u L< fähigkei t 

Die t<irc !1L·nleitun1; ist bt·schlugfö iüg, wc1rn mind ,·stcns 
sieben Mitglieder a:,wesend sind. Ist eine Sitzung nicht be
schlufsfahig, so ist eine zwei te ordnungsmäisig einberufene 
S!l/ung uhnl' Rücks icht  ,rn f  d it· 7<1h l d er ,\m\ e::,cmkn bc
schiutsfähig (Art. 121 der Vertassungl .  In der Einladung ist 
hierauf hinzuweisen. 

Sitzung 

( 1 ! Die c;it/u ngen L1 L'r Kirclwn lei tung sind ni,·ht iiffcntl ich .  

(2 ) Die l'.litglieder des Nord elbischen Kirchen,,mtes können 
zu den Sitzungen der Kirchenleitung hinzugezogen \,·erden 
( .\rt .  KS der Veri.1 ,-sung) . DiL' ReforcntL'll und i\derentinnen 
und Mita rbeiter und \litarbei terinnen d es Nord el bischen Kir
chenamtes kann die Kirchenleitung bei der Erörterung von An
ge h·gcn hei ten ihres Arbeitsgc•bidcs zum Vortr,,g  mL,ssen . 
1\nderen l 't'rsunen k,,nn sie die Teilnahme an dl'n llerc1 tt1 1 ,gl'n 
gestatten . 

; , )  Die Kirchenlt:' l tung k;inn  zur Vertretung ihrer Vor l ,1gen 
in d tc·r Svnude ÖL'n,llm:icht1gtl' durch [ieschlu1 bestellen . 

!--l ) Die \litglieder der Kirchenleitung und c1lle anderen an 
dL'f Sit;1u11_g tt'iliwhnwnden Persurwn h,1hen üh,·r Si tzung,\'Or 
;c,,1nge Sl i lbclnn·igl'n 1.u  bewahren, sulern sie ihrer N<1tur nach 
\ ertraulich sind oder ausdrücklich so l,ezeichnet werden. 

·? 8
Berc1.tung 

1 1 )  BL·i d t n  Lkr,1 t ,1 11gcn ert,•il t dn c>cl L'f d ie \ ,,rs itzend,, d ,1s 
\\urt nach der Reihenfolge der Meldungen. Auch Gästen kann 
das Wort erteilt werden , 

(2) Außer der Reihe erhält das Wort, wer Anträge zur Ge
schäftsordnung oder auf Schluß der Beratung s tellen will . 

§ 9

Antragsrecht 

(1 l Das Recht, während der Sitzung Anträge zu stellen, steht 
nur den Mitgliedern der Kirchenleitung zu. 

(2) Änderungs- und Gegenanträge können zu jedem Gegen
stand gestellt werden, solange d ie Abstimmu ng noch nicht be
gonnen hat. 

§ 1 0
Beschlußfassung 

1 1 )  Vor jeder Abstimmung wird der Antrag, über den abge
- t immt werden soll , von d em oder der Vorsi tzenden bezeich-



ScitL,Jlti 

net. Sind zu demselben Gegenstand mehrere Anträge ge"tellt, 
so ist über den weitestgehenden zucr,t ,1bzu•;timmen. F1,t
scl1t'idt'nd i;:,t der Cr,1d ck'f Ab\\·cicht:nc, \ lll1 c!cr Vorl,ic;c Im 
Z\\'c'itcl entscheidet dl'f lldcr die Vor�il/t'ndc'. 

(2) \'or allen übrigen Anträgen haben in der aufgefül1rten
Reihenfolge den Vorrang Anträge ad Cl)ergang zur Tagesord
nung, Vertagung und Loerweisung an ein anderes Organ der 
NordclbischPn Kirche nder an einen ,\u,schuß. Die Ab�tim
mun,g n,ich Ab,;. 1 kann t :ur crfolgL·n, \\ l'l!ll in Abs,1t:; 2 ge11JtF1-
tl' \11tri1ge ,1r1gclchnt \\ urdcn sind. 

(3) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit
der Ja- und Nein-Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. 

(4) Wer durch eine Abstimmung oder rine Titigkeit iür sich
oder einen Angch(1rige11 einen unmittt-lb,iren Vorteil ,1,kr 
Nachkil erlangen k,mn. d,1rf ,in •,ulch\.T\ T:itigkeiten oder Ent
scheidungen nicht nütwirken. 

§ 11
Wahll'n 

(l) \\',1hlen vverdcn in der Regel durch c;timm/.etlel cil:rch
geführt. Gewählt ist, 1\·er die Mehrheit der Stimmen der am\·e
senden \füglieder aur sich vereinigt. 

(2 l Sind für ein Amt mehr als zwei Personen zur Wahl 1·ur
gesch lagen und erhält keiner der Kandidaten oder Kmdida
tinm·n �iie erfordcrlicht' .vlehrheit, ;,o tmdet eine Sticb11 .-,hi 
/\\'ischen den beiden ,tatt, die die hlidi,tv '-ilimmen:;,il1 i l'i'
reicht haben. 

(3) Stehen nicht mehr als zwei Kandidaten oder Kandidatin
nen zur Wahl und erreicht keiner die erforderliche Mehrheit, 
so ist die Wahl zu ,,;iederholen. Kommt auch in diesem Fai: 
keine \\'ahl zustande, sei ist ein neuer \\',1hlaufs,1tz aut;:u,t,·1-
len. 

§12
�iederschrift 

(1) L1ber d it· Sit/llng(•n der Kirchenk-ituni; ist eine ',,;ic,der
schritt !'.ll fiihren. Slhriftführer oder Schrittfühn·rin ist d,T Re
ferent oder die l{eferentin der Kirchenleitung. 

(2) Die Niederschrift muß die Beschlü5se und die Wahler
gebnisse enthalten. Sie ist von dem oder der Vorsitzenden und 
dem Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen. 

(J) DiL' Niedcrschrifl i'.,t in Abschritt jc'ck'ln 'Vlitglkd dc·r 1'.ir
dwnleitung und den \lilglil·dern dL'S '\tlrdclbischcn Kirciwn
amtes zu übersenden. Fine Abschrift ist dem l'r�1sidenle!, ,1dcr 
der Präsidentin der Synode zu übersenden. 

(4) Die stellvertretenden Mitglieder der Kirchenleitung sind
durch Übersendung von Abschriften der Niederschriften, Vor
lagen und sonstiger wichtiger Vorgänge zu unterrichten. 

(5) Die Niederschriften sind nur für den Dienstgebrauch be
stimmt. Die Abschriften sind entsprechend zu kennzeichnen. 

§ 13
Rechtsvertretung 

Rechtsverbindliche Erklärungen, die die Kirchenleitung in 
eigener Zuständigkeit gemäß Artikel 78 Absatz 3 der Verfas
sung abgibt, sind dem Präsidenten oder der Präsidentin des 
Nordelbischen Kirchenamtes vorher zur Kenntnis zu bringen. 

$ 1-t 
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( l) ÜL' ß,·�chlüsse der fs.1rr_lwnlc·itung sind \ om NordL·lbi
schcn Kirdwnamt grunds:itzlich vorzubereiten und durchzu
führen. 

(2) Der Präsident oder die Präsidentin des .\'ordelbischen
Kirchemmtes hat die Kirchenleitung über alle wichtigen Ge
schiiftl· ,u untl'rrichten. Dl'r t )ckr die Vursil/t·nck der l<irchen
lcitung i--.,mn 1·um Pr;isid,:nkn cKkr lkr l'r;i-1d,.'ntin de�, I\Jor
delbisclien Kirchenamtes Berichte anfordern. 

(3) Für die Abwicklung ihrer Geschäfte kann sich die Kir
chenleitung der Hilfe durch das Nordelbische Kirchenamt im 
Benehmen mit dessen Präsidenten oder Prasidentin bedienen. 

!nk,atttrden
Diese Geschäftsordnung tritt! mit sofortiger Wirkung in 

Kraft. 

Ergänzende Erklärung*) dlc'r 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

und des 
Verbandes der Gemeim,chaften in der 

Landeskirche in Schleswig-Holstein e.V. 
(VornahrnL" 1,1n \mt,,h,mdlun:.:;l'l'rl 

Geleitl't n111 dem Wun�ch. ehe bisher geübte 7usc1mmcn,H· 
beit in dem Bewußtsein des gemeinsamen Dienstes in der 
einen Kirche _Tesu Christi 1\·eiter zu festigen und zu fördern, er
klären die'-.: ordelbische E\·. -Luth. Kirche und der Verband der 
Gemeinschaften in der Landeskirche in Schleswig-Holstein 
über di,, �enwinsame F:·kLirung vom 1:;. Dr';:emlwr 1977 
hin,1\IS, t, >lr:,enciL·s: 

Die eingesegneten Prediger des Verbandes der Gemeinschaf
ten sind im Einzelfall, \\·enn gewichtige seelsorgerliche 
Gründe nll'liegen, berechtigt 
- Taufen
- - Konfirm,1 tilmen
- Tr<1uung,n oder
- Beerdigullgen
vorzunehmen.

Die Taufe wird in der gebotenen Form im '-.:amen des dreiei
rügcn G,,ttcs gespendet. Die Eltern des T!il,fiings bzw. dc·r 
ErnpföngL'r der T,rnk sind ,L1rc1uf hin1/UWL·i�, ·n. Jc1g der �o gc
tauftl' l'\ ,rngcli;,c]w Chri�t ( llicd der Nordelhoi.l\\'n Ev.-Luth. 
Kirche wird. Die Glieder der :\ordelbischen b.-Luth. Kirche 
sind zugleich Glieder einer Kirchengemeinde, in der Regel der
jenigen, in deren Gebiet sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, und Glieder des Kirchenkreises ihrer Kir
chengemeinde. 
Da der Konfirmandenunterricht zu den Aufgaben der Kir
chengemeinden gehört und der Verantwortung der Pastorin
nen und Pastoren anvertraut ist, soll ein Prediger der Gemein
schaft Konfirmandenunterricht nur im Einzelfall erteilen, wo 
dies aus seelsorgerlichen Gründen notwendig erscheint. 

') zur gemeinsamen Erklärung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
und des Verbandes der Gemeinschaften in der Landeskirche in Schles
wig-Holstein e.V.vom 13. Dezember 1977 (GVOB!. 1978, S. 8 + 9). 



Nr. 2J C\ Ußl.1990 Seite .JI 9 

Für die Vornahme d,·r Amtshandlungen - Taufe, Tr2.uung 
und Bl'crdigung �ind die Grundlinien für das kirchJic1"-' 
H,m,:kll\ dl'r Nur,ll'll,1,,_ iwn l;\._-Luth.lS:.ir,·lw in der f·,h•,t:ng 
\'On1 :'\1_1\-cn1ber !l)0() ,·u bl),1chten. 

Spender der Arnt5h,1nd lungen können nur eingesegnete Pre
diger sein, die Glieder der Nordelbischen Ev.-Luth . K1rche 
5ind. Die Prediger stehen unter der Leitung und Verant\1·or
tung ,fo., Vorstirndes de� Verbande" der Cemeinschaften. Der 
\'pr•,t,111,i kill dl'm l\\\,d,•]l_1is,·lwn Kiff ht•t1,rnit d ic ,·ingL'ct·�;,w
Li•n f'redig1·r mit, die h·r,•,ihtigt -,jncl, im Linz,,]foll Arnhlund
lunge!1 \ orzunehmerc. Die Prediger erhalten bei Übern,1hme 
ihre5 �\mtes die Grundlmien für kirchlich�-s Handeln bei Taute, 
Trauung, Beerdigung der '.\:ordelbischen E\·.-Luth. Kirche und 
sind im Verzeichnis der Gemeinden un,i Pastoren der 1\:ordel
bi,, lwn h·.·-L1Jth. Kirclw bl',nnders ,lllf/l1fiihren. 

\Vi1d clt'r Dien-,t einl'; Prl',Jigers im b11/l'lL1ll /\Ir Vmn,1lintl' 
einer Amtshandiung in :'l.n�pruch geiwmmen, so hat dc1 Fr,,·
diger n1rher den zu„ti\ndigen Pastor oder die Pastorin der Kir
chengemeinde zu intorn,ieren . \,Verden seitens des zustä.ndi
gen Pfa1 ramtes Bedenken gegen die Vornahme der Amtsh,rnd
lung n,rgetragPn, so ,;c,l) sich der Pn•c�ie;,or der C<·meinsc·luft 
mit ,,•itis•m Vorst.1nd bu,ltL'll und d,1n::,·h n,ich seL·bt1rg1·rli
clwm Lrmcss,·n L'llh,·h,:idl'n, uh die /\mt,h,indlt1ng \"lJrgl'n,m1-
men \1·ird. 

Der Prediger ist nach Yollzug der Amtsi1c'mdlung verpflich
tet, das zuständige Pfarramt der Kirchengemeinde über die 
Am".shandlung zu informieren, damit diese im Tauf-, Kontu
nundvn--, TLrnung'.,- h/11. fll'stlttung..,hrch cingctr,1gt·n ._,·,·r
dl'n kann. 

Die Pastorinnen und Pastoren der '.\ordelbischen E,.-.-Luth. 
Kirche und die Prediger des Verbandes dt:r Gemeinschatten 
sind gehalten, die Gaben und Aufgaben des anderen zu achten 
und in :::;egenscitiger \'erantwortung zu respektieren. 

Di,· ,, ,rdclbischc Kin-hL' und ,kr Ver bi1,1,i der Ct'mcin�c:1,it
tt•n \1·udcn dc1" �likmc1ndcr von l'cblurinnen, l'astorcn und 
Predigern fördern UJ:cl durch gegenseitige Fürbitte Vertrauen 
weiter \\·a.chsen lassen. 

:\"ordelbische b·a.ngelisch-Lutheri5che Kirche 
D. �:nrsclw

[Ji..,chof und \ ,,; ,i t/l'l1l1l'Y dl·r K n.:hc·nll'itung 

Verb,,nd der Gemeinschaiten 
in der 

Landeskirche in Schleswig-Holstein 
1,,c:s,•n -Th icc:cn 
1 . \'orsi t/cmkr 

Kiel, den 9. Oktober 1990 

Die vorstehende Erklärung wird hiermit veröffentlicht. 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

KL-Nr. 729 / 90 

D. Krusche
Bischof

Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Erste Theolo
gische Prüfung im Sommer 1991 in Hamburg und Kiel 

Das Theologische Prüfungsamt hat nachstehend aufgeführ
te Prüfungskommissionen berufen (Ändenmgen bleiben vor
behalten): 

1. Erste Theologische Prüfung im Sommer 19011 Hamburg

Bisch{)f i'r,lt. D. l<ru„cht 1\,,rsit,cnder)
l'n,1. Dr L1;H1wsl-.i
l'rol. Dr. ',uurt
Prof. Dr. Hunzinger
Prof. Dr. Rau
Prof. Dr. Kroeger
Prof. Dr. ! ohse
l'ruf. Dr. h:-,c·lwr
f l.:U}7lJ7,1c,m Dr. Moh,rnrt
Prof. Dr. A,hrens
Prof. Dr. Schumann
Prof. Dr. C:L1rnehl
Prof. Dr. Grünberg
f'rof. ! indnl'r
l'r,,t. 1 )r i-.._ud,1lll'
H,rnpt�•,1:,lor Adulphs(:11
Pastor Dr. Ahuis
Oberkirchenrat Dr. Conrad
Hauptpastor Dr. Hoerschelmann
Pastor Dr. I Iolfelder
f\1:--t()r KiL---<h
!'.1st1.>r t'r. Rl'hlin
Haupti-7,blor Stolt
Pastor Zicgler

Die mündlicbc Prüfung findet am 11. und 12. Juli 1991 im 
Kirclwnkreio.:mt. Nl'Ul' Burh ! :2()()() ltmibur.l; 11, ctatt. 

') Erst(: l l1L't1losi�dlt' Prt1tung im Summl'r jl)L!] 1 Kid 

Bischof Prof. Dr. Wilckens (\orsitzender) 
Prof. Dr. Dr. Donner 
Prof. Dr. '.lletzger 
Prof. Dr. Luck 
l'rut. Llr. li1c·cker 
l'roL D:·. \ 1.iron 
Prof. Dr. Staats 
Prof. Dr. \ \"ölfel 
Prof . Dr. Dr. Meckenstock 
Prof. Dr. \ \'aack 
l'rop:,t CL·rL,er 
i 'rot. Dr l 'r,•td 
l'rof. Dr. Scharfenbl'rg 
Oberkirchenrat Dr. C011rc1d 
Pastor Dahl 
Pastor Dr. Decker 
Oberkirc!wnrat Dr. Hach 
l'.istur I k-r'./lx·rg 
I\1��tor lJr. '�ön_inherg 
Oberkirchenrätin Reimer 
Pastor Schlömp 
Pastor Dr. Schönle 
Pastor Störmer 

Die mündliche Prüfung findet in der Zeit vom 3. -5. Juli 1991 
im Nordelbischen Kirchenamt in Kiel statt. 

Theologisches Prüfungsamt 
Im Auftrage: 

Dr. Conr ad 

Az.: 2136-AI / A2
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der L u t h e r - K i r c h e n g e m e i n d e H a m b u r g -
B a h r e n f e 1 d im Kirchenkreis Altona ist die 1. Pfarrstelle 
vakant und mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

In unserer Gemeinde mit knapp 5000 Gemeindegliedern ar
beiten z.Z. 1 Pastor, 1 Diakonin, 1 Sozialarbeiter, 1 Kirchenmu
sikerin, 2 Bürodamen als Teilzeitkräfte, mehrere Erzieherinnen 
in einem Kindertagesheim mit 80 Plätzen. 

Die 1. Pfarrstelle hat ihren Sitz im modernen Gemeindezen
trum Luther King, mitten in einem Neubauviertel mit sozialen 
Problemen. 

Die Gemeinde wünscht sich eine Pastorin oder einen Pastor, 
die/ der 

- Kraft und Energie mitbringt, die soziaen Probleme zu sehen,
auszuhalten und bei Lösungen behilflich zu sein, 

-- sich im Jugendarbeits-Team für offene Jugendarbeit mit der 
Diakonin und dem Sozialarbeiter einzubringen bereit ist, 

- mit Phantasie und Ideen das gottesdienstliche Leben der
Lutherkirche (1910) mitgestalten hilft.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Altona, Schmarjestr. 28, 2000 Hamburg 50. Weitere Unter
lagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen 
Pastor Brix, Lutherhöhe 24, 2000 Hamburg 50, Tel. 040/ 
89 26 82, im Gemeindezentrum Luther King, Lyserstr. 25, 
2000 Hamburg 50, Diakonin Meike Schröder und Sozialarbei
ter Klaus Konietzko, Tel. 040/89 55 86. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsbbttes. 

Az.: 20 Luther-Kirchengemeinde Hamburg-Bahrenfeld (1) -
PI / P 2 

* 

In der M il r t i n s - K i r c h e n g e m e i n d e K i e 1 - W i k 
im Kirchenkreis Kiel wird die 1. Pfarrstelle zum 1. Januar 1991 
vakant und ist umgehend mit einem Pastor oder einer Pasto
rin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
vorstandes. 

Die Martins-Kirchengemeinde Kiel-Wik (Stadtteile Projens
dorf und Klausbrook) liegt im Norden Kiels, nahe zur Stadt
mitte. Die Gemeinde hat ca. 4.100 Gemeindeglieder. Das Neu
baugebiet Klausbrook ist der Gemeinde \'Or noch nicht langer 
Zeil zugeordnet worden. Eine Pilstorin mit eingeschränktem 
Dienstverhältnis (50 r7cc) hat die zweite Pfarrstelle inne und ist 
vor allem für die Arbeit in Klausbrook zuständig. In der Ge
meinde vmhnen viele junge fomilien. Im Stadtteil liegen ein 
Alten- und Pflegeheim, die \'On den Pastoren seelsorgerlich 
betreut werden. Ein Pastornt ist vorhanden. Wir wünschen uns 
einen Pastor oder eine Pastorin, der bzw. die schon Erfahrun
gen mit vielfältiger Gemeindearbeit hat. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Kiel, Ziegelteich 29, 2300 Kiel 1. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen die Pastorinnen Dr. Schwinge und Mecken
stock, Charles-Roß-Ring 118, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 /3 42 72, und 
Propst l-fasselmann, Ziegelteich 29, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 / 
9 40 21. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Martins-Kirchengemeinde Kiel-Wik (1)- P ll / P 1 

Das Amt des Leiters der A r b e  i t s s t e 11 e H a m b u r g
d e s  K i r c h l i c h e n  D i e n s t e s  i n  d e r  A r b e i t s 
w e I t der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche wird zum 1. Juli 
1991 vakant und ist mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kir
chenleitung auf Zeit. 

Nilch seiner Ordnung vom 12. Februar 1990 ist es Aufgabe 
des KDA dafür zu sorgen, daß das Evangelium in der Arbeits
welt bezeugt und Erfahrungen und Einsichten aus der Arbeits
welt in die Kirche hinein vermittelt werden. 

Wir wünschen uns Bewerber bzw. Bewerberinnen, die bereit 
und in der Lage sind, einen differenzierten Mitarbeiterkreis eo
operativ zu leiten, Verwaltungs- und Repräsentationsaufga
ben in nicht unerheblichem Umfang zu übernehmen, bei er
kennbarer eigener Position eine breite Dialogbasis für An
sprechpartner aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmernrganisil
tionen, selbständig Tätigen und Behördenmitarbeitern zu 
bieten, über vorhandene Kenntnisse in den verschiedenen 
KDA-relevanten Fachgebieten hinaus, an Fortbildung unter
schiedlichster Art teilzunehmen. 

Bev,erbungen mit ilusführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten iln die Kirchenleitung der Nordelbi
schen Ev-Luth. Kirche, Dänische Straße 21-35, 2300 Kiel 1. 
Weitere Unterlagen sind ilUf Anforderung einzureichen. 

Auskunft erteilt der Leiter des Kirchlichen Dienstes in der 
Arbeitswelt, Landespastor Kirschstein, Gartenstraße 20, 
2300 Kiel 1, Tel. 0431/5 14 bl. 

Ablauf der Be,verbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kirchl. Dienst in der Arbeitswelt (2) � P II / P 2 

In der A n s c h a r - K i r c h e n g e m e i n d e N e u m ü n
s t e r  im Kirchenkreis Neumünster ist die 2. Pfarrstelle (Ost
Bezirk) vilkilI11 und umgehend mit einem Pastor oder einer Pa
storin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kir
chenvorstandes. 

Zur Kirchengemeinde gehören ca. 8.300 Gemt'indglieder, die 
in 3 Pfarrbezirken versorgt werden. Hinzu kommt die rfarr
stelle des Propstes. Weiterhin sind in der Kirchengemeinde 
tätig ein Jugenddiakon, ein Kirchenmusiker, ein Küster sowie 
eine Gemeindesekretärin. Wir feiern und ilrbeiten in der 
großen, zentral gelegenen Anscharkirche und dem schön re
novierten Gemeindehaus. 

Wir wünschen uns einen Pastor oder eine Pastorin mit 
Freude an der Feier von Gottesdiensten; mit der Bereitschaft 
zu missionarischem Gemdndeautbau; mit dem Wunsch, die 
illten Menschen der Gemeinde seelsorgerlich zu begleiten; mit 
der Fähigkeit, die unterschiedlichen geistlichen Prägungen in 
Gemeinde und Stadt als Bereicherung unter dem Auftrag Jesu 
anzunehmen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten iln den Herrn Propst des Kirchenkrei-
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ses Neu münster, Am Alten Kirchhof 1 0, 2350 Neumünster. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen . Aus
künfte erteilen Pastor Dr. Dieter Müller Tel .  04321 / 4 65 73 
sowie Propst Jürgensen Tel . 04321 / 498-34. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe d es Gesetz- und Verordnungsblattes . 

Az . :  20 Anschar-Kirchengemeinde Neumünster (2) - P II / P 2 

* 

In der D i e t r i  c h - B o n h o e f f  e r  - K i r  c h e n g e  -
m e i n d e  N e u m ü n s t e r  im Kirchenkreis Neu münster 
v\·ird die Pfarrstelle zum 1. Februar 1 991 vakant und ist umge
hend mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pasto
ren-Ehepaar in einem jewei ls eingeschränkten Dienstverhält
nis (50 o/r ) zu besetzen. Der bisherige Pfarrstelleninhaber über
nimmt nach sechsundzwanzigjähriger Tätigkeit in d ieser 
Gemeinde eine Referentenstelle im Nordelbischen Kirchen
amt. Die Besetzung erfolgt durch Wahl  des Kirchenvorstandes. 

Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde hat ca . 4 .000 Ge
meindeglieder im östlichen Teil der Stadt Neumünster. 

Das 1974 erbaute Gemeindezentm m mit integriertem Kir
chenraum und vielen and eren Räumen em1öglicht eine breite 
Gemeindearbei t und ist Treffpunkt vieler verschiedener 
Gruppen.  Ein großzügiges Pastorat mit danebenliegendem 
Konfirmandenu ntcrrichtsraum steht zur Verfügung. Neben 
der Diakonin, dem Küster, einer nebenberuflichen C-Organi
stin und einer Sekretärin (1 2 Stunden) arbeiten viele Gemein
deglieder ehrenamtlich in den verschiedenen Arbeitszweigen 
der Gemeinde. Der lebendige Kirchenvorstand trägt verant
wortlich die Gemeindearbeit mit und engagiert sich in vielen 
Bereichen.  Der Gottesdienst steht im Mittelpunkt der Gemein
dearbeit. Die Gemeinde ist geprägt durch ökumenische Offen
heit, Mitarbeit in Projekten der Weltmission und des kirchli
chen Entwicklungsd ienstes ( Dritte-Welt-Laden) sowie durch 
die Verbindung zum Nordelbischen Gemeindedienst. Es 
besteht eine  gute Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im 
Stadtgebiet. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Neumünster, Am Alten Kirchhof  5, 235(1 Neumünster 1 .  
Weitere Unterlagen sind au f Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Pastor Gillert, Pläner Str. 1 16 ,  2350 Neumünster, 
Tel .  0432 1 / 2  25 77, und Propst Jürgensen, Am Alten Kirch
hof 8, 2350 Neumünster, Tel . 04321 / 4 98 33. 

Ablauf der Bewerbungsfris t: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes .  

Az 2t l  D1C'lrKh ßonh, 1efter· K11chengernL· inde \',_ ,·umiin,kr ~ 

P IT P 1 

[n ,lc-r K i r  c h L' n � ,, 111 L' i n  ci l' c; l .  \1 
,1 u 1 i im  Kirclwn

kn.'10 :\lt-1 lamburg l>c:zirk l\li l lc: is t  die 2. l'iarrql'lJc \"<1Lrnl 
und mit einem Pastor c<ler einer Pastorin zu besetzen. Die Be
set?lmg erfr ,\gt d urch Wahl dec; Kirchenw,r5ta nde�. 

Dil' Kirchcnc,l'Dll'llhll' SL l'crnli ist l l\ ochwicngcm ümrcld 
gelegen, das geprägt i st durch das bekann te Vergnügungs\·ier
tel, einen sehr hohen A.usliinder.mteil und fortlaufende Ztrn·l'i
su nc;, ·n \"[)11 r.rndsti11L1]'..',l'll F,, ,rnliL'l1 d,1 :·L0h die H,•h(irdcn I n  
diest'r Umgebung l ebt denoch eine ganz normale Wohnge
meinde .  

Die St .  Pauli-Kirche ist ein schöner kla ssizistischer Bau, der 
vor 1 0  Jahren unter Mitwirkung des Denkmalpflegers saniert 
wurde. In d ieser Kirche trifft sich jeden Sonntag eine sehr le
bendige Gottesdienstgemeinde. 

Die Gemeinde hat ein Kindertagesheim, in dem bis zu 92 
Kinder betreut \Verden, davon ca.  70 % Ausländerkinder. An
geschlossen an dieses Kindertagesheim ist eine Beratungsstel
le, die über die Einrichtung hinau s in Problemfamilien des 
Stadtteils hinein arbeitet . 

Im Jugendhaus der Gemeinde sammeln sich Jungen und 
Mädchen aus einem weiten Bereich. Ihnen werden Freizeitak
tivitäten wie Sport, Spiele und Wochenend- sowie Sommerfrei
zeiten angeboten. In kleinen Gruppen wird versucht, den Ju
gendlichen Lebenshilfe zu geben. 

Die Seniorenarbeit der Gemeinde bietet neben Gymnastik 
und Kaffee- und Spielnachmittagen monatlich eine Ausfahrt 
und einmal im Jahr eine Freizeit an .  

Die Kirchengemeinde ist Mitglied der Sozialstation Innen
stadt St. Pauli, in der ca .  1 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
alten Menschen Hilfe bringen. 

Die Kirchengemeinde ist engagiert in der Zusammenarbeit 
mit anderen Gruppierungen im Stadtteil, so z.B. im „ Drogen
plenum",  das es sich zur Aufgabe macht, die Ausbreitung von 
Drogenkonsum und Dealerei einzudämmen. 

Geleitet wird die Gemeinde durch einen treu und gewissen
haft arbeitenden Kirchenvorstand, der in seinem Grundbe
stand vermutlich auch nach der Wahl erhalten bleiben wird . 

Ein besonderes Anliegen der Gemeinde ist die Wiederher
stellung der großen Orgel in der Kirche, für d ie durch Konzer
te verschiedener Musiker die Mittel beschafft werden sollen. 

Die Kirchengemeinde wünscht sich eine Pastorin oder einen 
Pastor, die ihren Schwerpunkt auf Gottesdienst und Seelsorge 
legen, neuen Möglichkeiten in diesen Bereichen gegenüber 
aufgeschlossen sind, sich für die vielfältigen Aufgaben inter
essieren und sich zutrauen, in Zusammenarbeit mit dem 
Inhaber der einen Pfarrstelle und den Mitarbeitern der Ge
meinde einen Teil davon zu übernehmen .  

Eine Pastoratswohnung mit Blick auf den Hafen ist vorhan
den. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg - Bezirk Mitte -, Neue Burg 1 ,  2000 Hamburg 
11 . Weitere Unterlagen sind auf Anfordemng einzureichen. 
Auskünfte ertei len Pastor Dr. Justus Freytag, Pinnasberg 8 1 ,  
2000 Hamburg 4, Tel. 040/31 42 74, und  d i e  Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes, Frau Hildegard Haubold, Tel. 040/ 
59 65 32 . 

\bl,1 u J  ci t· r Lll·,\Trhmgsfri,l :  Sechs \\(,clwn ndch F rsclicinen 
d ieser Ausgabe de'-' Gesetz- und Verordnung,blattes. 

. \1 : 20 St. Pzrnli (21 · · P T  _; P :

In der K i r c h e n g e m  e i n  d e  5 c h n e l s e n im Kir
chenkreis '.\iendorf ist die zum 1 .  Jant1 a r  1 997  neu errichtete 
.1 I'tirrslL'l l L' umgc-lwnd mit L'111t'll1 l\1 , ior oder einer l ',1�t(>rin 
oder einem Pastoren-Ehepaar in einem jeweils eingeschränk
ten Dienst\·erhältnis (50 c;, ) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durd1 bi,,chuflichc l:rm·nmrn:..;. 

Die Kirchengemeinde Schneisen ist eine Stadtrandgemeinde 
im '.\Jord,\·esten Hambmgs mit ca. 10 .:;oo Gemeindegliedern . 
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Sie h,ü zwei eigenstandige Gemeindezentren, die zugleich 
auch Cottesdienststättrn sind . An beiden Orten findet eine 
rcgL' Kindt•r-, lugend - und Seni,m•n,nl1L• i l  s tatt . Die d ic·-cr :01 
tu,it iun nwhr gerecht \\'c•rdendc Org.1m�.1 t ionslorrn l'llh'r ,c•;c·
gliederten Gesamtgemeinde mil zwei eigenständigen Buirks
kirchenvorständen ist in Aussicht genommen. 

Die -t Pfarrstelle ,Yird dem Nordbezirk mit dem Gemeinde
zentrum „Christophorushaus" zugs?ordnet sein. In diesem 
l:kzi rk haL,cn sich in dui ktz lL'll j,1hrcn \ il'll' junge F<1mil i L·n ,111 -
gc,i, · d  eil . E in  \\'l'ilcre, \.cub,rni,rujd,t rmt cc1 . 1 .  1 ( H l  \-\d111un
gcn befindet sich in der Pl,rnung. Anderersei ts gibt c� h ier 
mehrere Altenwohnanlagen und Pflegeheime. Darau5 re,ul
tiert das Arbeitsgebiet der 4. Pfarrstelle: Innerhalb des nonna
len rastoralen Dienstes sollte scl1,n,rpunktmäßig d i e  .c\rbeit 
mit d,,r ii l teren Ccncr,1t ion und mit jun,-:en En,·,Khsenen und 
Eltern ins /\ugl' gl'Li lit \\ L'nil-n . F int· ,mm·() l ]c  Au tg,1 L'L·I1lL• i 
luns je n,1eh Bl'gabung und F.ihigkc1tt·n durtte sich in  /u,.lm
menarbeit mit dem Inhaber der jetzigen '\'ordbezirk-Pfarrstel
le und der im „ChristL•phorushaus" tätigen Gemeindep:idago
gin ergeben. 

1\'ir wünschen un, eine / einen Pa'-torin /Pastor (oder tw ch 
bL'i d ,• , 1 .  d i e/d ,_ •r )l:icrllt' CottL•,;d iL•nc.tL' h,1 l t  - ,1uch suklw in 
,rnck• rcr hlrm, wil' z . l:l .  1 ,1miliL·ngottL•,, l ic1btl' -, dil' / d l'r ,,; ,_-rnl' 
mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammenarbei
tet und für die obengenannten Aufgaben :v1ethoden einer brei
teren Basisarbeit entwickeln möchte. 

rinc> ca .  1 00 qm groL;e Dienstwohmmg steht im Obergecchols 
de, .. l hristiphurush,Hhc<' (t'rh,rnl J LJ;---i I zur Vcrlt1gung. 

Bl'\\ nbu ng,�n mit c1u,führliclwm. h,rndgcc.,·hricbcnc·n Le
bensl auf sind zu richten an den Herrn Bi,;chof für den Srren
gel Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreise:; '\'ien
dorf, Kollaustr. 239, 200(1 Hamburg 6 1 .  

\\l'itL•te Unterlagen �ind «uf Anforderung einzurckhc'll. 
Au ,J..ü :1t te ertc: lcn 1 \1 -, tor Rllol-., . \1111 ,1-Sus,rnn,1 -Slivc_; 1 2, 
20llll l larnburg h l ,  Il-1 .  1 1-i0 / 5  '10 97 7n . und I 'ropst Ruhrn,1 1m, 
Kollaustr. 239, 2000 Hamburg 6l, Tel. (14\l • 58 38 63. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs '\\'ochen nach Ersch , · 111en 
dieser j,usgabe des Ge'.,etz- und Verod mmgsblattes . 

;\z 21 1 Schneisen ( -l-1 - 1' l i  / I '  1 

* 

In d er Kirchengemeinde T o 1 k im Kirchenkreis Angeln 
1\'ird die Pfarrstel le n kant und ist ,. o r a u s  s i c h t 1 i c h 
zum 1 .  Uktohcr J l)l) 1 m i t  einem J '.1 slor , ,ci l'r l'iner l'dc,torin , ,der 
eint'lll l'c1 ston·n--Ehq,,·,,1 r in citwrn iL'\\ ('ib t•ingeschrc1nkten 
Dicn�tn:rhältnis 50 ' ,  zu besetzen. Der langjährige Pfarr
stelleninhaber geht zu diesem Termin in den Ruhestand. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Als Predigtstätte hat d ie Gemeinde eine 800 J ahre alte, reno
vierte Feldsteinkirche. Außer dem Kirchdorf Tolk gehören 
zwei weitere Dörfer mit verschied enen Orts teilen zu, Gemein 
de, die insgesamt 1 .400 Mitglieder hat. Ein geräumiges Pfarr
haus ist vorhanden . Tolk selbst hat Kaufhaus, weitere Läden 
sowie Arztpraxen und eine Grund- und Hauptschule; Real
schule im 4 km entfernten Böklund, Gymnasien im 1 0  km ent
fernten Schleswig. Das Gemeindehaus wird z .Z .  erweitert und 
erhält Altentagesstätte, Diakonie-Sozialstation sowie besonde
re Jugendräume. Die Jugendarbeit der Gemeinde gehört zum 
CVJM-Südangeln und wird von einer CVJM- Sekre tärin wahr
genommen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, hand gesch riebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Props t des Kirchenkrei
ses Angeln, Wassermühlenstnl�e 12 a, 2340 K,1ppeln (Schlei) 

Weitere Cnterlagen sind auf Anforderu:1g einzure ichen . 
Auskünite erteilen Pastor Krc,use, Pastorate i1·eg. '.Z:\f\ l  Tt>lk . 
Tel ll-ih22 2.2 ::;� ,  und l 'wr,c.1 I uk,is ,  \Vd •,,-.,·rn1 1 • hw11stra !Sl' ] 2  .1 ,  
2·; . .j. ( )  I<,l f' !·'•.'!n (SLh il-i ) ,  Td . 1 )-J.n-i2/1'1 02. 

Ablauf dt'r Bewerbungsfrist: Acht \Vochen n,,ch Erschei nen 
dieser A1_1ss-abe des Gese:z- und Verordnungsbbttes. 

Az . :  2(1 T11lk P HI / P 1 

In der :\'ordelbischen E,-. -Luth. Kirche ,\·ird das A m t 
e i n e r  e i n e s  h a u  p t a m t l i c h e n  \! e n t o r s i n
d e r  A u s b i l d u n g  der \ ikare frei und ist umgehend mit 
einem l ',1,rt1r oder L'inL'r l\"t,lrin /ll bL'sl't/1_- ,1 UiL' lk•sd,unh 
L'rtolgt d urc h Bern tu n,..; dun h d il' Kirc·ht'nkitunc; ,wt /ei t 

Die l\Ientoren a rbeiten ,1-ährend der gesa mten zweijährigE'n 
Ausbildungc;zeit mit einer festen Gruppe rnn zur Zeit 22 Vi
karinnen und Vikaren in einer übersichtlicht:n Region zusam
men. Ihre Aufgabe besteht suwohl in der Beglei tung der Arbeit 
in d er .-\u„bildungo,gruppt· ,l lc ,1uch in d c•r r: in1l+,uperYisiun . 
Sie wirkt·n  in den Kursen und J\uc.bildm1g,�,n 1gr,1111nH.' ll de, 
l'red igt'r- �md Stud ienscmin,us mit .  DurcJ-i Ku11t:iklc mil den 
Vikarsleitern in den Ausbildunpgemeinden be1nühen sie s ich 
um die Integration der Au�bildung auf  a llen Ebenen. 

Der J\lentor arbeitet in einer Arbeitsgrurre rnit den übrigen 
lvlL·ntoren und den Dozenl L'll d es Pred iger- und c;tmi il'nscmi
n,1rs :;u,,irnnwn.  L\1s ;\ u,l, i ldung:oK, ,nzq,t c·rr„rdcrl von dem 
i'vlitarbcikr d i L'  !.k·rcitsch,i l t  /ll c•i �;ener Fnrtbildung. 

Gesuchl 1\'ird eine Mentorin od er ein Mentor für die Ausbil
dungsregiun Schleswig . Die Schwerpunkte der \lentorentätig
keit in c-iieser Region li egen in den Kirche:1kreisen Angeln. 
Eckcrnf, ir,1 , ' .  Rendsburg \lllll Schleswig. 

Der \ l l • lt() r wird ,d„ r\1s l, ,r hesuld d. 1\-r :) rL'n;..tsitz i,t 
S..:l : le�\,·1g, l) ienstwohnung::,c>eredltigung b,.", lLht. 

Um d ie Stelle t'ines Mtntors können sich Pastnrinnen und Pa
storen der :\ordelb ischen E,-.-L.uth .  Kirche mit mehrjähriger 
Gemeindeerfahrung sowie mit Interessen w,d Kenntnissen 
,1 1 10, dem ll,'n:ich dl'r 1\U:i,c•;; odl'r h·1,·L'rlx·n .  
Dil' f",1 h 1 .�kc ' I t zur Su �'LT\ ; s 1 ,  ,n : .s t  erlurdcrl 1c ii 

13ew1c-rbungen mit dtl:ituhrlichem, hand6c,chriebenen Le
benslauf. Zet:gnissen und weiteren Qualifikatil'nsnachweisen 
sind zu richten an die Kirchenleitung der ·---:orci Elbischen E\-
Lu th. Kirche; O:inische Str. 2 1 -35, 2300 Kid ! .  

Au �ku ntt,• ertei len :  (:bc· rl..:i rclwnrnt Dr. <.. ,,m.id , Nord<'lh1-
0orlw� K irc l1,·n,m1l , l'oqu, h ·q -ill ,  2.:]()(l Kic·l 1 .  Tel .  (l-i 'l i  
l)LJ 1 2  " L  und der Stud icndirel-..tur d e� l'redi1�ecr· und Studien
seminars, Kieler Stra ße 30, 2308 Preetz , TeL 04342/8 60 66 
und 04621 /3  63 94 . Hier können auch Informationen über d ie 
Ausbi ldung angeford ert werden . 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
d ieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az . :  20 Mentor (2) - P II / P 2 

Stellenausschreibung im Wege der Amtshilfe 

Die evangelische S t . S t e p h a n s - G e m e i n d e i n 
G a r t z ( 0 d e r ) , in der Pommerschen Evangelischen 
Kirche, sucht für die freigewordene Pfarrstelle eine Pastorin 
oder einen Pfarrer. 

Gartz ist eine Kleinstad t mit 230() Einwohnern in landschaft
lich schöner Lage, Endmoränengebiet an der unteren Oder. 
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Etwa 3:i '7c der Einvrnhner gehören der e\ angelischen Kirche 
an. Ein �ehr ger2iumiges Pfarrhaus steht ,1b AnLmg 7997 /Ur 
V'erfu fll ng. 

1:in ,1k.tiver Cemeindekirchenr,ü miichte dem Pfarrer ,ldcr 
der Pastorin gern zur Seite stehen. Die Gemeinde freut sich auf 
einen engagierten Seelsorger, der Freude an vielseitiger Ge
meindearbeit hat 

Das in den letzen JahrL'n neuerrichtt·te, grnJs;.,:ügige Gemein
deLcntrurn bil'lcl \·ieli.1chL· Miiglichkeitt-n. 

Eine Mitarbeit des Eht'partners uder der Ehepartnerin ist in 
der Kinder- und Jugendarbeit und in der kirchenmusikali
schen Arbeit möglich. Eine neue Orgel wird in diesen Tagen 
aufgestellt. Gartz hat eine polytechnische (10-klassige) Ober
schule. Ein Gymnasium befindet sich in Schwedt und eine er
weikrtt' Oberschule ( l 2 Kl,1sst'n) in Angc'rn1ümle. ßusH·rbin
dung bt·�tt>ht nach Scl11\Tdt und Angermünde. 

Auskünfte erteilt die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, 
Frau Svlvia Steinhauser, Gartz (0.), bz\\·. der stellvertretende 
Vorsitzende Pfarrer Schirr, Hohenselchow. 

Bewerbungen sind /ll richten his zum 1 'i. T,muar 1991 ,111 die 
Vorsit/ende dl'S CL·nwindekirchenr,,tl',,, Hcinrich;,h, ,ter 
Str,int•, 0-1322 Gartz; Oder, Tel. 00373727 I 445. 

Az.: 2-±20 - P II / P 1 

Stellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Ahrensbök ist die neugeschaffene 

B-Kirchenmusikerstell e

umgehend zu besetzen. 

vVir wünsclwn uns einen Musiker/ ci1w Musikerin, der/ die 
kirchenmusikalisclw :\.rbcit unserer Gemeinde aufbaut. l'.in 
Potential an h1tt>ressentL'n für diese Arbeit ist vorh,mden. 

Der /Die Bewerber /in sollte Freude daran haben, einen Chor 
sowie einen Kinderchor und einen Instrumentalkreis ins Leben 
zu rnfen. Er /Sie sollte bei Gottesdiensten, Kindergottesdien
sten und fugendgottesdiensten mitwirken und mitgestalten. 
13ei :\mtshandlungcn den OrganistendiL'nst versl'l1L'n. ßc,c,n
ders liegt uns die rnusikcilische Arbeit mit Kindt>rn und lu
gendlichen am Herzen. Zur Zeit werden einige Flötengruppen 
von einer ehrenamtlichen Kraft geleitet. 

Die \·orhandene :'vlarkussenorgel aus dem Jahre 1867 (2 
Manuale, 25 Register)bdindet sich z.7. in einem außerordent
lich cle,olaten Zustand. D,1 t'S sich ,1bL·r um ein seltene, und 
kostb,ucs Instrument mit henorrc1genckn Klcmgeigcnsch,1ttt·n 
handelt, soll es grnndlegend restauriert werden. 

Ahrensbök ist ein Ort mit ca. 4.500 Einwohnern, etwa 20 km 
nördlich von Lübeck, am südlichen Rand der holsteinischen 
Schweiz gelegen. Grund-, Haupt- und Realschulen befinden 
sich am Ort, Gymnasien sind in Eutin und Bad Schwartau 

gelegen. Es handelt sich um einen Zentralort, der den umlie-. 
genden Ortschaften als Einkiiuis- und Mittelpunktort dient. 

DiL' KirchengL'nwinde h,,t m 1hrL'r ca. 670 Jahrl' ,,Jlen Marit•n
kirclw die c11vige l'redigtstcllc. Des weiteren gd1iffen zur Kir
chengemeinde ein Kindergarten, zwei Friedhöfe und eine 
Schwesternstation. Vorhanden sind z.Z. eine Pfarrstelle und 18 
hauptamtliche Mitarbeiter. 

Der/Die Rewt'rbt'r/in sollte in gult'm EinYernehmcn und 
kollcgial,-r 7usamnwn.irbe1t mit ckm Kirclwnn)rstcrnd und 
den übrigen \.litarbeilern '.'>einen/ihren Dien�t \-ersehen. 

Die Vergütung richtet sich nach dem Kirchlichen Angestell
ten-Tarifrertrag. 

Auskünfte erteilen Herr 'v1artin West, Kirchenmusikbeauf
tragter des Kirchenkreises Eutin, Tel. 04521 ,: 5-t llll und l\1stor 
Dil'tmar C.prung, TL'L 0452=i' 14 2Y. 

Die Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le
benslauf sowie allen übrigen Cnterlagen sind bis zum 31. De
zember 1990 an den Kirchem·orstand der Kirchengemeinde 
Ahrensbök, Wallrothstr. 7-9, 2-±05 Ahrensbök, zu richten. 

Az.: }() - A \irt>nsbiik - T III / T} 

In der EY-Luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde in Lübeck ist 
ab l. Januar 1997 die 

B-Kirchenmusikerstel le

frei und soll umgehend besetzt werden. 

In unserer Gemeinde (8.500 Gemeindeglieder) nimmt das 
musikalische Leben einen wichtigen Platz ein. Kinder, Jugend
liche und Erwachsene finden sich in verschiedenen Chören 
und Cnip\X'tl zusammt>n. 

In unsL·rcr neuen Kirche ( ! 9:-i4J stdit eine f -L111m1er-Orgel mit 
14 Registern (2 Manualen); es ist geplant, diese Orgel einmal 
durch eine neue zu ersetzen. 

Unsere Gemeinde, in der neben drei Pastoren viele haupt
und ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind, sucht eine Kirchen
musikerin ,1 einen Kirchenmusiker, die/ der g,·nwincfrbezogen 
arbeiten miichtl', bisherige Akti vitiiten fortführt und auch neue 
Akzente setzt. 

Die Vergütung richtet sich nach dem Kirchlichen Angestell
ten-Tarifvertrag. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstc1nd der 
Bugl'nh,1,gent',L'meinde z_Hd. Herrn Pastor J. Hahnkamp, Ka
r,wellenstr. K, 2-tlJO Lübt>ck 1, Tl'l. 0-±51 /89 2-± r:.

Bewerbungen sollten bis zum 15. Januar 1991 bei uns vorlie
gen. 

Az.: 30- Bugenhagen-Lübeck -T III/ T 3 

Personalnachrichten 

Er n a n n t: 

Mit Wirkung vom 1. November 1990 der Pastor Burghard 
C o n r a d , bisher in Rellingen, zum Pastor der 1. Pfarrstel
le der Auferstehungs-Kirchengemeinde in Lübeck, Kir
chenkreis Lübeck. 

Bes tätigt: 

Mit Wirkung vom 1. Dezember 1990 die Wahl des Pastors 
Ulrich B o t h , bisher in Heide, zum Pastor der 2. Pfarrstel
le der Kirchengemeinde Kaltenkirchen, Kirchenkreis Neu
münster; 
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mit\\ irkung vom l. DcNrnhl'r I lJlJ(l dic• \ \ ,1hl des 1 ',1stor, / .. c\. 
li\\·t· 1 i ein r ich, /.Z. in H,1mburs-U--,durf, bei glci(h/t't
tiger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor aut 
Lebenszeit zur l\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Osdorfer Born, Kir
chenkreis Blankenese. 

Re rufrn: 

Mit \\'irkung vom!. Januar l'-Nl auf die Dcmer von 6 Jahren 
der Pastor Ralf D i ez , bisher in Hamburg-Wilhelmsburg. 
zum Pastor der Pfarrstelle des Kirchenkreises Schles,\-ig 
für diakonische Autgaben. 

fCingt·führl: 

Am :'.o. Oktober 199U die l'astorin Dörtc B o vs c n -1: L, c r t 
als Pastorin in die 3. Pfarrstelle der Christus-Kirchenge
meinde Pinneberg, Kirchenkreis Pinneberg; 

am 4 . .'\ovember 1990 der Pastor Hans-:vlartin B r  uns als 
Pilstor in die 1. Ffarrstl'llc' der Kircllt'ngemeinde Luti,'n
bu rg, Kirchc-nkrL·i, l 'li>n; 

mit \ \'irkung vom 11. '.\ uvember 1990 der Pastor Jes C h r i -
s t op h e r  s e n als Pastor in das Amt eines Krankenhaus
seelsorgers im Krankenhaus „Alten Eichen" der Ev.-Luth. 
Diakonissenanstalt „Alten Eichen" in Hamburg-Stellin
gen; 

,im :'.S. Oktobl'r 19LJl) dLT l 'astur M ich,wl \ 1 ,1 t t L' r n ,ils f'a ,lur 
in die Pfarstelle der Stcphans-Kirchengemeimle Sclw1w
teld, Kirchenkreis Blankenese; 

am 11. November 1990 der Pastor Thomas N o I t e als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Handewitt, Kir
chenkreis Flensburg; 

mit Wirkung vom 11. November 1990 der Pastor Ferdinand 
0 h m s als Pastor in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
St. Matthäus in Kiel-Gaarden, Kirchenkreis Kiel; 

mit Wirkung vom 10. November 1990 der Pastor Reinhart 
P a  w e 1 i t z k i als Pastor in die Pfarrstelle des Kirchen
kreises Niendorf für kirchliche Kindergartenarbeit; 

am 4. November 1990derPastor Wolfgang P ep e r  als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Jürgen 
Hamburg-Langenhorn, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Be
zirk Nord-; 
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,1111 Tl. :\(1\-t'rnber llJlJ() der l\1,lor Klc1us !'der 1, i t l L' r h u f t 
,tls l1<1st,1r in die l'f,irrc..tt>llt· des Kirclwnkrt'i,cs Lübeck liir 
pfarrilmtliche Vertretungdienste; 

illn 18. Oktober 1990 der Pastor Thomas-Christian Sc h r ö -
d e r  als Pastor in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Eggebek-Jö rl, Kirchenkreis Flensburg; 

;1m 1. f\:,1\ l'lllhl'r ]LJLJO der l\1slL>r Dr. M,itthi,1, \. i er t e I als 
l'c1,-tur in d,1s Amt l'ines Reft>retltL'n in der ..\ul;L'llSlcllc Kiel 
des E\-. Rundhmkreferats der nordeutschen Kirchen e.V.; 

am 7. Oktober 1990 der Pastor Peter W i t t  als Pastor in die 1. 
Pfarrstelle der Bugenhagen-Kirchengerneinde zu Groß
Flollbck. Kirchenkreis Blankenese; 

,im �O. S('ptt·mber llJlJ(l die l'c1,turin 1\d,1 vV" 1d,11; ,1ls l\1stu
rin in die 2. Ptarrstcllc dc'r ,\ukrstehung,-l,1rchL)ngl'J1Win
de Harnburg-Lurup, Kirchenkreis Blankenese. 

Übe r t ragen: 

Mit Wirkung nim 1. J,rnu,ir I LJl/ 1 ,rnf dil' D.1uc•r \ un 1 (l !,ihren 
der l\1,t,irin M,iri,1 Je�•, L' n, bishL•r in Leck, auf Grund 
ihrer ,·on der Kirchenkreissynode erfolgten \ \'ahl das Amt 
der Pröpstin des Kirchenkreises Harburg mit dem Dienst
sitz in Harnburg-Harburg und gleichzeitig im Verbund die 
1. Pfarrstelle der Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde Ham
burg-H,1rhurg.

B e a u f t ra gt: 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1991 die Pastorin z.A. Bettina 
Fe d d e r  s e n , geb. Klinge, z.Z. in Schacht-Audorf, im 
Rahmen ihres Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbi
schen EY.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstel
le der Kirchengemeinde St. Johannis Schacht-Audorf, Kir
chenkreis Rendsburg (Auftragsändenmg). 

In de n Ru h e s t a n d  ve rs et.,;;,:t: 

Mit Wirkung vom 1. April 1991 die Pastorin Marie-Luise 
M o  r y s im Barmstedt; 

mit Wirkung vom 1. Mai 1991 der Pastor Hartmut W i c h -
m a n  n in Hamburg-Eidelstedt 




